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Synopse zur Änderung der Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im Landkreis Teltow-Fläming 

Definition des besonderen Bedarfes 

2. Änderung der Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im 
Landkreis Teltow-Fläming (Stand: 22.10.2018) 

3. Änderung der Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im 
Landkreis Teltow-Fläming (ab 01.01.2019) 

Teil 1 Allgemeines 

[…] 

3 Grundsätze der Inanspruchnahme 

Teil 1 Allgemeines 

[…] 

3 Grundsätze der Inanspruchnahme 

Der Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege ist im § 24 SGB VIII geregelt, d. h. 

„Ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist in einer 
Einrichtung oder in Kindertagespflege zu fördern.“ [...] (Absatz 1) 

„Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur 
Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche 
Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.“ […] 
(Absatz 2) 

„Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum 
Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung.“ 

[…] „Das Kind kann bei besonderem Bedarf oder ergänzend auch in 
Kindertagespflege gefördert werden.“ (Absatz 3) 

Der Rechtsanspruch ist durch Bescheid festzustellen (§1 KitaG). 
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Der Rechtsanspruch ist durch Bescheid festzustellen (§1 KitaG). 

Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, kann in 
Kindertagespflege gefördert werden, wenn ein besonderer Bedarf 
festgestellt und beim Jugendamt durch die Personensorgeberechtigten 
beantragt wird. Ein besonderer Bedarf liegt vor, wenn aufgrund einer 
Krankheit oder Behinderung beim Kind ein besonderer individueller 
Förderbedarf besteht und eine Kindertagespflegestelle eher in Betracht 
kommt als eine Kindertageseinrichtung. 

Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, kann in der 
Kindertagespflege gefördert werden, wenn ein besonderer Bedarf 
festgestellt und beim Jugendamt durch die Personensorgeberechtigten 
beantragt wird und es dem Bedarf und dem Wohl des Kindes 
entspricht.  

Kinder mit besonderem individuellem Förderbedarf, für die sich eine 
Betreuung in der Kindertagespflege grundsätzlich eignet, sind 
insbesondere:  

- Kinder mit erhöhtem Pflegebedarf auf Grund einer Krankheit oder 
Erkrankung, insbesondere wenn eine Förderung in einer 
Kindertageseinrichtung aufgrund einer gesundheitlichen Indikation 
(chronische Erkrankung) nicht in Betracht kommt,  
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- Kinder, für die eine Förderung in einer Kindertageseinrichtung 
aufgrund des psychosozialen Entwicklungsstandes oder der familiären 
Situation nach Feststellung des Jugendamtes nicht in Betracht kommt,  

- Kinder mit behinderungsbedingtem Mehrbedarf, der im 
Bedarfsbescheid ausgewiesen ist, sofern nicht andere Leistungen zu 
gleichem Zweck gewährt werden. 

Ein Nachweis des besonderen individuellen Förderbedarfs ist durch ein 
amtsärztliches Attest oder eine Stellungnahme einer sonstigen 
medizinischen Einrichtung nachzuweisen. Darüber hinaus muss die 
Tagespflegeperson in Einzelfällen über eine nachgewiesene 
Zusatzqualifikation gemäß § 9 KitaPersV und ggf. über die 
entsprechenden Räumlichkeiten verfügen, entsprechend Teil 2. Punkt 
1.2.2 dieser Richtlinie. 

Kann für ein Kind nach Vollendung des dritten Lebensjahres kein 
Betreuungsplatz zur Verfügung gestellt werden, wird für das Kind, das 
bereits in Tagespflege betreut wird, der Betreuungsvertrag durch die 
zuständige Kommune bis zur Bereitstellung eines Kita-Platzes befristet 
verlängert. Dies ist gegenüber dem Jugendamt nachzuweisen (Anlage 
5). Der Nachweis ist jeweils vor Vertragsende mit der quartalsweisen 
Meldung zur Finanzierung der Kindertagespflege beim Jugendamt 
einzureichen.  

Jährlich wertet das Jugendamt gemeinsam mit der Kommune diese 
Fälle für die Bedarfsplanung aus. 

 

[…] 
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